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— Unterstützung der Kammer der Technik bei der 
Qualifizierung von Kadern für die Standardi
sierung;

— Erfassung und Bearbeitung in- und ausländischer 
Standards und Änderungsdienst für den Fach
bereich;

— ständige Überprüfung der Standards des Fachbe
reiches;

— Anleitung und Kontrolle der Leitbüros und Büros 
für Standardisierung im Fachbereich;

— Anleitung und Kontrolle der Einführung und 
Durchsetzung der Standards im Fachbereich in 
Zusammenarbeit mit den nachgeordneten Stan
dardisierungsorganen;

— Bearbeitung von Anträgen auf Ausnahmege
nehmigung;

— Rechenschaftslegung vor dem Leiter des Industrie
zweiges.

§ 5

(1) Für die Standardisierungsarbeit innerhalb der In
dustriezweige sind je nach Erfordernis entsprechend 
§ 2 Ziff. 3 Leitbüros für Standardisierung zu bilden.

(2) Die Leiter der Industriezweige sind für die 
Bildung der Leitbüros verantwortlich.

(3) Die Leitbüros für Standardisierung sind in Ab
stimmung mit den Aufgaben der Zentralstelle für die 
Standardisierung in der Erzeugnisgruppe zuständig.
Sie haben folgende Hauptaufgaben:

— Ausarbeitung von Vorschlägen für den Plan Neue 
Technik, Teil Standardisierung;

— Anleitung und Kontrolle bei der Erarbeitung des 
fachlichen Inhaltes von Standardisierungsauf
gaben;

— Anleitung und Kontrolle bei der Einführung und 
Durchsetzung von Standards;

— Anleitung und Kontrolle der Büros für Standar
disierung der zugeordneten Betriebe;

— Koordinierung der Werkstandardisierung.

§ 6

(1) Für die Durchführung der Standardisierung auf 
dem Gebiet des Bauwesens in den Bezirken sind die 
Hauptreferate „Standardisierung, Dokumentation, In
formation“ in der Gruppe Perspektivplanung und Neue 
Technik verantwortlich. Sie sind dem 1. Stellvertreter 
des Bezirksbaudirektors zu unterstellen und werden auf 
dem Gebiet der Standardisierung von der ZfS Bau
durchführung Komplexer Wohnungsbau und Landwirt
schaftliche Bauten angeleitet.

(2) Das Hauptreferat „Standardisierung, Dokumen
tation, Information“ hat auf dem Gebiet der Standardi
sierung folgende Hauptaufgaben:

— Aufstellung des Planes Neue Technik, Teil Stan
dardisierung, des Bezirkes;

— Anleitung und Kontrolle der Einführung und 
Durchsetzung der Standards in Zusammenarbeit 
mit den Organen der Staatlichen Bauaufsicht, der 
Technischen Kontrollorganisation (TKO) und den 
Leitbüros für Standardisierung;

— Anleitung und Kontrolle der Standardisierungs
beauftragten der bezirks- und örtlich geleiteten 
Betriebe; Koordinierung der Werkstandardisie
rung innerhalb des Bezirkes.

§ 7

(1) Zur Durchführung der Standardisierungsarbeiten 
sind bei den volkseigenen Betrieben und Instituten des 
Bauwesens Büros für Standardisierung zu bilden.

(2) Besteht in einem Betrieb ein Leitbüro für Stan
dardisierung', so hat dieses gleichzeitig die Aufgaben 
des Büros für Standardisierung wahrzunehmen.

(3) Die Büros für Standardisierung haben folgende 
Hauptaufgaben:

— ständige Kontrolle der Einführung und Durch
setzung von DDR-, Fachbereich- und Werkstan
dards zur Erzielung eines maximalen Nutzeffektes;

— Auswertung der technischen Erkenntnisse und Er
fahrungen der Werktätigen für die Ausarbeitung 
von Vorschlägen für Standardisierungsaufgaben;

1- Zusammenarbeit mit der Staatlichen Bauaufsicht, 
dem Büro für Neuererwesen, gesellschaftlichen 
Organisationen, insbesondere dem Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund, der Kammer der 
Technik und dem Bund Deutscher Architekten;

— Popularisierung der Standardisierung durch be
triebliche Schulungen, Lehrschauen usw.;

— Anleitung bei der Durchführung der den Betrieben 
bzw. Instituten übertragenen Planaufgaben der 
Standardisierung.

§ 8

Die Pflichten, Rechte und Befugnisse der in den 
Standardisierungsorganen tätigen Ingenieure sind in 
einer vom Präsidenten der Deutschen Bauakademie zu 
bestätigenden Ordnung festzulegen.

§ 9

(1) Für die Prüfung der Entwürfe von DDR- und 
Fachbereich-Standards des Bauwesens ist bei der Deut
schen Bauakademie ein Prüfungsausschuß Bauwesen zu 
bilden.

(2) Die Berufung der Mitglieder des Prüfungsaus
schusses erfolgt durch den Präsidenten der Deutschen 
Bauakademie.

(3) Der Prüfungsausschuß hat nach einer vom Präsi
denten der Deutschen Bauakademie zu bestätigenden 
Ordnung zu arbeiten.


